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die Institution des insassenrates — eine
Gefangenenvertretung — soll das Verant-
wortungsgefühl stärken.
Bei guter Führung wird nach vier Monaten
zum ersten Mal ein Urlaub gewährt, nach-
her werden Urlaube schon nach zwei Mo-
naten bewilligt. Der Gefangene soll Gele-
genheit haben, auch während der Straf-
verbüssung die Bindungen zu seinen An-
gehörigen zu pflegen und seine Rückkehr
in die Freiheit vorzubereiten. Jeder Urlaub
bedeutet ein Risiko, doch sind von tausend
Urlaubern nur sechs nicht zurückgekehrt.
Saxerriet, das 115 Gefangene aufnehmen
kann, ist ein vielschichtiger Komplex mit
Zellenhäusern und Gemeinschaftsräumen,
mit Stallungen, Siloanlagen, Gärtnerei,
gewerblichen und industriellen Hilfsbetrie-
ben. Der landwirtschaftliche Betrieb si-
chert nicht nur die Selbstversorgung, son-
dem ermöglicht darüber hinaus Lieferun-
gen an andere kantonale Betriebe, und
durch eine umfangreiche gewerbliche und
industrielle Produktion wird eine selbst-
tragende wirtschaftliche Grundlage ange-
strebt. Bei einer Strafzeit von mehr als
dreissig Monaten kann nach Verbüssung
von 18 Monaten extern gearbeitet werden
und zwar während maximal sechs Mo-
naten.
In Saxerriet werden nicht nur Gefangene
aus dem Kanton St. Gallen, sondern aus
der ganzen Ostschweiz aufgenommen, al-
lerdings nur Gefangene, die erstmals eine
Freiheitsstrafe zu verbüssen haben und
die weder flucht- noch gemeingefährlich
sind. Die Leitung hat überdies die Mög-
lichkeit, besonders schwierige Gefangene,
die sich nicht in die Gemeinschaft einfü-
gen wollen oder können, zurückzuweisen
und in einer anderen Strafanstalt unter-
bringen zu lassen.

Fortschritte — nur für Männer
Obwohl der Besuch in Saxerriet kurz war,
verliess man die Anstalt mit der Überzeu-
gung, dass hier mit Ernst und Hingabe die
Erkenntnisse eines fortschrittlichen Straf-
Vollzuges angewandt werden. Vorläufig
profitieren davon aber nur männliche Ge-
fangene, straffällig gewordene Frauen ha-
ben sich noch mit weniger humanen Voll-
zugsbedingungen zufriedenzugeben.

M. B.

Raumnot an der Töchterschule
Was in der letzten Nummer der «Staats-
bürgerin» angedeutet worden ist, wurde in-
zwischen vom Schulamt der Stadt Zürich
bestätigt: Es wird vor allem bei der Abtei-
lung V (Töchterschule Wiedikon) nicht
möglich sein, die auf den kommenden
Frühling zu erwartende Schülerzahl unter-
zubringen. Die Zentralschulpflege hat des-
halb beschlossen, im Frühjahr 1973 an der
Töchterschule zuerst die Schülerinnen mit
Wohnsitz in der Stadt Zürich zu berück-
sichtigen und Schülerinnen von auswärts
nur soweit aufzunehmen, als noch Platz
vorhanden ist. Unter dem Druck der Ver-
hältnisse hat der Kanton mittlerweile die
Schaffung von Provisorien zugesagt.

Ungleicher Lohn
Die Sektion Freiburg des Schweizerischen
Verbandes für Frauenrechte wandte sich in
einem Kommuniqué gegen die diskriminie-
rende Lohnpolitik des Kantons. Sie vertritt
die Ansicht, mit der Anwendung des Prin-
zips «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit»
dürfe nicht auf Kosten der Frauen zuge-
wartet werden.
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